
— die Sortiments- und termingerechte Produktion von Er
zeugnissen mit hoher Qualität, besonders für den Bedarf 
der Bevölkerung,

— die ständige Senkung der Selbstkosten und die Erhöhung 
der Rentabilität der Produktion,

— die Koordinierung der Arbeit der Betriebe und Orga
nisation der Kooperation.
Die Wirtschaftsräte der Bezirke verwirklichen ihre Auf

gaben gegenüber der bezirksgeleiteten Industrie durch
— Industrieabteilungen, die entsprechend der jeweiligen 

Struktur der bezirksgeleiteten Industrie beim Wirt
schaftsrat zu bilden sind. Sie werden von den Industrie
abteilungen des Volkswirtschaftsrates fachlich angelei
tet und unterstützt;

— enge Zusammenarbeit mit den für die Industriezweige 
und Branchen verantwortlichen VVB, insbesondere über 
die Erzeugnisgruppen zur Durchsetzung des wissen
schaftlich-technischen Fortschritts;

— eine enge Zusammenarbeit mit den Bezirks- und Kreis
tagen und ihren Räten, mit den Gewerkschaften, der 
Nationalen Front, der Kammer der Technik und anderen 
gesellschaftlichen Organisationen.
Die Wirtschaftsräte der Bezirke haben gegenüber den 

Bezirkstagen jährlich ein- bis zweimal über die Durchfüh
rung der staatlichen Aufgaben in der bezirksgeleiteten 
Industrie Rechenschaft abzulegen.

Den Wirtschaftsräten der Bezirke werden schrittweise 
örtlich geleitete volkseigene Betriebe zugeordnet, die halb
staatlichen und privaten Industriebetriebe — mit Aus
nahme der örtlichen Versorgungsbereiche — sowie die aus
schließlich industriell produzierenden PGH werden bei
geordnet. Die Wirtschaftsräte der Bezirke werden aus den 
Räten der Bezirke herausgelöst.

Die örtlichen Versorgungsbetriebe, das Handwerk — mit 
Ausnahme der ausschließlich industriell produzierenden 
PGH — und die kommunale Wirtschaft sind aus dem Ver
antwortungsbereich der Wirtschaftsräte der Bezirke auszu
gliedern. Sie unterstehen den Räten der Bezirke, Kreise, 
Städte und Gemeinden.

Dem Charakter der Produktion des Bezirkes entspre
chend ist ein geeignetes System für die Anleitung der
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